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Förderung von  
Arbeitsverhältnissen

In vielen Unternehmen übernehmen Fachkräfte 
Zusatzaufgaben, für die sie eigentlich überqualifiziert 
sind. Im Arbeitsalltag kann die Produktivität Ihrer 
Mitarbeitenden darunter leiden. Die Förderung von 
Arbeitsverhältnissen bietet Ihnen die Chance, genau 
diese Aufgaben neuen Mitarbeitenden zu übertra-
gen. Einstellungen können für einen Zeitraum von  
2 Jahren gefördert werden. 
 
Höhe der Förderung

Die Höhe der Förderung beträgt im ersten Jahr 75 % 
und im zweiten Jahr 50 % des versicherungspflichti-
gen Arbeitsentgelts.
Ausgehend vom versicherungspflichtigen, regelmäßi-
gen Arbeitgeberentgelt inklusive des pauschalierten 
Gesamtsozialversicherungsbeitrags - ohne Arbeitslo-
senversicherung. 

Zielgruppe

Menschen, die seit mindestens 2 Jahren arbeitslos 
sind.

Vorteile

• keine Nachbeschäftigungspflicht

• begleitendes Coaching, um die Beschäftigung zu 
festigen und zu stabilisieren

• erforderliche Weiterbildungen und zusätzliche 
Praktika sind förderfähig

• Möglichkeit einer intensiven Einarbeitung durch 
den finanziellen Ausgleich

•  Entlastung des Fachpersonals

•  Kostenersparnis durch effektiven Arbeitseinsatz

Sie möchten die Förderung von Arbeitsverhältnissen 
für Ihr Unternehmen nutzen?
Unsere Ansprechpersonen der Arbeitsvermittlung 
beraten Sie gerne über die Fördermöglichkeiten.


